P r ü f u n g e n

Wann? 

Frühestens in dem Jahr, in welchem das Mindestalter erreicht wird. Zwischen den Prüfungen gibt es eine Mindestvorbereitungszeit von 6 Monaten. Es gibt keine Doppelprüfungen.

· 8. Kyu
weiß-gelb


Mindestalter 
  7 Jahre

· 7. Kyu
gelber 


Mindestalter 
  8 Jahre

· 6. Kyu
gelb-orange


Mindestalter 
  9 Jahre

· 5. Kyu
orange


Mindestalter

10 Jahre

· 4. Kyu
orange-grün


Mindestalter

11 Jahre

· 3. Kyu
grün



Mindestalter

12 Jahre

· 2. Kyu
blau



Mindestalter

13 Jahre

· 1. kyu
braun



Mindestalter 
14 Jahre

· 1. Dan

Mindestvorbereitungszeit

  2 Jahre

· 2. Dan

Mindestvorbereitungszeit

  3 Jahre 

· 3. Dan

Mindestvorbereitungszeit

  4 Jahre

· 4. Dan

Mindestvorbereitungszeit

  5 Jahre

Dan–Prüfungen: Mindestalter 18 Jahre. Mit entsprechenden Wettkampferfolgen früher. Die Mindestvorbereitungszeit kann mit entsprechender Qualifikation (Übungsleiter-Lizenz, Kampfrichter-Lizenz, Wettkampferfolge) um 1 Jahr verkürzt werden.

Für die Prüflinge: Prüfungsvoraussetzungen

· Beherrschen des Prüfungsprogramms

· Vorlage gültiger Judopaß 

· Prüfungsgebühr 7,50 Euro 

· Anmeldung spätestens 3 Wochen vor der Prüfung 

· Teilnahme an der Prüfung

Für die Trainer

· Vorlage der Prüfungsliste an den Vereinsvorsitzenden oder seinen Stellvertreter - 3 Wochen vorher

· Pro Prüfung maximal 20 Prüflinge 

· Anmeldung der Prüfung durch den Vereinsvorsitzenden oder seinen Stellvertreter online an BJV - spätestens 2 Wochen davor

· Prüferberechtigung I / II – siehe Prüfungsrichtlinien 01.01.2012
· Abnahme der Prüfung am vorgesehenen Prüfungstag- BJV kann ohne  Voranmeldung  einen Prüfungsbeobachter entsenden.

· Prüfungsliste mit entsprechendem Ergebnis an den Vereinsvorsitzenden 

· Prüfungsergebnis muss spätestens 2 Wochen nach der Prüfung dem BJV online übersandt werden.

